Gemeinsame Erklirung von RGRE-AP und EGOD zur Telearbeit

I. Einfiihrung

Die Kommunalverwaltungen in Europa stehen vor grofien Herausforderungen, wenn sie auch in
Zukunft ihren Gemeinden moderne, effiziente und effektive Dienstleistungen zur Verfligung
stellen wollen. Um diese Herausforderungen meistern zu koénnen, missen die
Kommunalverwaltungen in der Lage sein, alle verfligbaren Méglichkeiten nutzbringend flr sich
selbst zu verwenden. Dazu zahlen auch technologische und organisatorische Innovationen.

Die Telearbeit gehdrt zu den Moglichkeiten, die durch innovative Technologien nutzbar werden.
Es handelt sich dabei nicht so sehr um einen neuen Beschéaftigungsstatus, sondern vielmehr um
eine neue Arbeitsmethode, die interessante Mdglichkeiten sowohl fir Arbeitgeber als auch fir
Arbeitnehmer bietet. Flr Arbeitgeber kénnen finanzielle Einsparungen, Produktivitatsgewinne,
Flexibilitat bei der Bereitstellung von Dienstleistungen und ein zusatzliches Instrument fir die
Lésung von Arbeitsmarktproblemen die entscheidenden Vorteile sein, wahrend sich fir die
Beschéftigten der Nutzen aus einer Flexibilisierung der Arbeitsausfiinrung, der Uberwindung von
Mobilitatshemmnissen, der Verkiirzung von Pendelzeiten und —kosten sowie einer einfacheren
Vereinbarung von Berufs- und Familienleben ergibt. Zahlreiche Berufstatigkeiten verlangen
jedoch die persdnliche Anwesenheit an einem bestimmten Arbeitsplatz, und auch die Telearbeit
erfordert von Arbeitnehmerinnen und Fihrungskraften besondere Fahigkeiten.

Il. Die intersektorale Rahmenvereinbarung iiber Telearbeit

Die europaischen intersektoralen Sozialpartner UNICE/UEAPME, CEEP und EGB haben
gemeinsam mit der Europakommissarin Anna Diamantopoulou am 16. Juli 2002 eine
Rahmenvereinbarung Gber die Telearbeit unterzeichnet. Mit dieser freiwilligen Vereinbarung soll
ein allgemeiner europaischer Rahmen abgesteckt werden, der von den Mitgliedern der
Unterzeichnerparteien entsprechend den fur die Geschéaftsfihrung und fur die Beschaftigten
spezifischen nationalen  Verfahren und  Gepflogenheiten umgesetzt wird. Die
Unterzeichnerparteien fordern auch ihre Mitgliedsorganisationen in den Bewerberlandern auf,
diese Vereinbarung umsetzen.

ll. Uberwachung durch EGOD / RGRE-EP

Die Telearbeit ist inzwischen ein fester Bestandteil der Arbeit in den Kommunalverwaltungen
und wird angesichts des schnellen technologischen Wandels voraussichtlich weiter an
Bedeutung zunehmen. In einigen Mitgliedstaaten haben die Sozialpartner bereits
Vereinbarungen oder Leitlinien fur die Telearbeit verabschiedet. In anderen Mitgliedstaaten steht
dies noch aus.

Die Sozialpartner — die RGRE-AP fiir die Arbeitgeber und der EGOD fiir die Gewerkschaften —
begrifien aus diesen Grunden die intersektorale Vereinbarung. Sie liefert einen allgemeinen
Rahmen und damit eine Grundlage flr die Formulierung und Festlegung der Rechte und
Pflichten von Arbeitgebern und Beschéftigten. Dieser allgemeine Rahmen kann dazu beitragen,
Telearbeit effizient und fair zu gestalten.



Diese intersektorale Vereinbarung steht den Parteien jetzt zur Verfligung. Der EGOD und die
RGRE-AP werden ihre Mitglieder ermutigen, auf diese Vereinbarung bei den Diskussionen uber
die Einflhrung oder die Gestaltung der Telearbeit, bei der Ausarbeitung von Grundsatzen oder
beim Abschluss von Vereinbarungen Uber Telearbeit im Kommunalverwaltungssektor
entsprechend den fir die Geschaftsfiihrung und fir die Beschaftigten spezifischen nationalen
Verfahren und Gepflogenheiten zuriickzugreifen. RGRE-AP und EGOD werden diese
Entwicklungen tberwachen und im Jahre 2005 eine erste Bewertung durchfiihren.

Fir den EGOD Far die RGRE-AP



	Gemeinsame Erklärung von RGRE-AP und EGÖD zur Te
	
	II. Die intersektorale Rahmenvereinbarung über T�


	Die Telearbeit ist inzwischen ein fester Bestandteil der Arbeit in den Kommunalverwaltungen und wird angesichts des schnellen technologischen Wandels voraussichtlich weiter an Bedeutung zunehmen. In einigen Mitgliedstaaten haben die Sozialpartner bereits

